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Bekanntmachung 
 
Am Mittwoch, dem 29. November 2023, 17.00 Uhr, findet im großen Sitzungssaal des Rathauses der 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Franz-Stahlmecke-Platz 2, 59872 Meschede, eine Sitzung des 
Rates der Kreis- und Hochschulstadt Meschede statt. 
 
Tagesordnung: 
 
A) Öffentliche Sitzung 
 
 
 1. Entgegennahme von Äußerungen zur Niederschrift über die Sitzung am 10.08.2023  

 
 2. Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich Blüggelscheidt (101. FNP-Änderung) sowie 

Innenbereichssatzung Blüggelscheidt 
Hier: Beschluss über die eingegangenen Stellungnahmen während der erneuten öffentlichen 
Auslegung; Abschließender Beschluss und Satzungsbeschluss 
 

 3. 93. Änderung des Flächennutzungsplans (Sachlicher Teilplan Windenergie) inkl. Aufhebung der 
42. Änderung des Flächennutzungsplans 
Hier: Beschluss über die während der öffentlichen Auslegung und während der erneuten 
öffentlichen Auslegung eingegangenen Stellungnahmen; Feststellungsbeschluss und 
Aufhebungsbeschluss 
 

 4. Mitteilungen und Anfragen 
 

 
59872 Meschede, 17.11.2023 
 
Kreis- und Hochschulstadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Christoph Weber 
_____________________________________________________________________________________ 
 

Bekanntmachung 

der Genehmigung der 104. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplans der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede im Bereich Frielinghausen  

 

Die Bezirksregierung Arnsberg hat mit Verfügung vom 17.10.2023, Az.: 35.02.25.01-018 die 104. 
Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt Meschede genehmigt. 

Die Genehmigungsurkunde lautet: 

"[…] unter Bezugnahme auf Ihren o.g. Antrag genehmige ich die am 14.09.2023 vom Rat der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede beschlossene 104. Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich 
Frielinghausen gem. § 6 Abs. 1 BauGB.“ 

Die genehmigte Änderung des Flächennutzungsplanes mit Begründung liegt gem. § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch 

vom Tage dieser Bekanntmachung an 

beim Bürgermeister der Kreis- und Hochschulstadt Meschede, Fachbereich Planung und Bauordnung, 
Technisches Rathaus, Sophienweg 3 (Erdgeschoss), 59872 Meschede, aus und kann in den Dienststunden  

montags, dienstags und freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr 
donnerstags von 13.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
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von jedermann eingesehen werden. 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 104. Änderung des wirksamen Flächennutzungsplanes der Kreis- und 
Hochschulstadt Meschede gem. § 6 Abs. 5 Baugesetzbuch wirksam und ersetzt den entsprechenden 
Teilbereich des seit dem 05.06.1978 wirksamen Flächennutzungsplanes der Kreis- und Hochschulstadt 
Meschede. 

Bekanntmachungsanordnung 

1. 
Es wird gem. § 215 Abs. 2 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 in der zurzeit 
gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass 
 

a) eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort verzeichneten 
Verfahrens- und Formvorschriften, 

b) eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über 
das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und 

c) nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs 
 
unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich 
gegenüber der Kreis- und Hochschulstadt Meschede unter Darlegung des die Verletzung begründenden 
Sachverhaltes geltend gemacht worden sind. 
 
2. 
Es wird gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit 
gültigen Fassung darauf hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GO 
NRW beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn,  
 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt, 
b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Kreis- und Hochschulstadt Meschede vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 
ergibt. 

 
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die Frist zur Rüge von Verfahrens- und Formfehlern mit dem Gesetz 
zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften vom 1. Dezember 2021 (GV.NRW Nr. 84, 14.12.2021) auf 
6 Monate verkürzt hat. 

 
Vorstehendes wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Meschede, den 16.11.2023 
Kreis - und Hochschulstadt Meschede 
Der Bürgermeister 
 
 
 
Christoph Weber 
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_____________________________________________________________________________________ 
 
MIMS – Mescheder Immobilien- und Service GmbH 
 

Bekanntmachung 
 
über die Feststellung sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
für das Geschäftsjahr 2022 der MIMS – Mescheder Immobilien- und Service GmbH 
 
Mit Beschluss vom 12.09.2023 hat die Gesellschafterversammlung der MIMS – Mescheder Immobilien und 
Service GmbH gemäß § 8 Abs. 1 sowie § 10 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss für 
das Geschäftsjahr 2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 1.299.174,25 € und einem Jahresüberschuss i. 
H. v. 112.365,04 € festgestellt und beschlossen, den Jahresüberschuss i. H. v. 112.365,04 € zusammen mit 
dem bisherigen Gewinnvortrag von 709.582,42 € als Gewinnvortrag von zusammen 821.947,46 € auf neue 
Rechnung vorzutragen. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Rieden GmbH, Meschede, hat am 15.08.2023 folgende Prüfungsurteile 
abgegeben: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der MIMS – Mescheder Immobilien- und Service GmbH, Meschede, – 
bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 
01.01. bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der MIMS – Mescheder 
Immobilien- und Service GmbH, Meschede, für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 und 
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 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
 
Der Jahresabschluss 2022 mit Lagebericht liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus Meschede, Franz-Stahlmecke-Platz 2, 59872 
Meschede, Zimmer 402, aus. 
 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe c) Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekanntgemacht. 
 
Meschede, 05.10.2023 
 
 
Jürgen Bartholme 
Geschäftsführer  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Mescheder Stadthallen GmbH 
 

Bekanntmachung 
 
über die Feststellung sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
für das Geschäftsjahr 2022 der Mescheder Stadthallen GmbH 
 
Mit Beschluss vom 12.09.2023 hat die Gesellschafterversammlung der Mescheder Stadthallen GmbH 
gemäß § 7 Abs. 3 sowie § 11 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 
2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 665.106,32 € und einem Jahresergebnis i. H. v. 0,00 € festgestellt. 
Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Rieden GmbH, Meschede, hat am 15.08.2023 folgende Prüfungsurteile 
abgegeben: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Mescheder Stadthallen GmbH, Meschede, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 
sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. 
Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der Mescheder Stadthallen GmbH, Meschede, für das 
Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 und 

 
 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
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Der Jahresabschluss 2022 mit Lagebericht liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus Meschede, Franz-Stahlmecke-Platz 2, 59872 
Meschede, Zimmer 402, aus. 
 
Vorstehendes wird hiermit gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe c) Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekanntgemacht. 
 
Meschede, 05.10.2023 
 
 
Jürgen Bartholme 
Geschäftsführer  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Hennesee – Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mbH  
 

Bekanntmachung 
 
über die Feststellung sowie das Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 
für das Geschäftsjahr 2022 der Hennesee – Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mbH 
 
Mit Umlaufbeschluss vom 27.09.2023 hat die Gesellschafterversammlung der Hennesee – Gemeinnützige 
Gesellschaft für Sport mbH gemäß § 9 Abs. 2 sowie § 13 Abs. 1 des Gesellschaftsvertrages den 
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022 mit einer Bilanzsumme in Höhe von 155.114,55 € und einem 
Jahresergebnis i. H. v. 0,00 € festgestellt. Der Geschäftsführung wurde Entlastung erteilt.  
 
Die mit der Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts beauftragte 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Rieden GmbH, Meschede, hat am 15.08.2023 folgende Prüfungsurteile 
abgegeben: 
 
„Wir haben den Jahresabschluss der Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mit beschränkter 
Haftung, Meschede, – bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 
das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 sowie dem Anhang einschließlich der Darstellung der 
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der 
Hennesee Gemeinnützige Gesellschaft für Sport mit beschränkter Haftung, Meschede, für das Geschäftsjahr 
vom 01.01. bis zum 31.12.2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse. 
 
 entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen, für 

Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 
entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31.12.2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01.01. bis zum 31.12.2022 und 

 
 vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In 

allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht 
den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.“ 
 
Der Jahresabschluss 2022 mit Lagebericht liegt bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses zur 
Einsichtnahme während der Dienststunden im Rathaus Meschede, Franz-Stahlmecke-Platz 2, 59872 
Meschede, Zimmer 402, aus. 
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Vorstehendes wird hiermit gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 1 Buchstabe c) Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen bekanntgemacht. 
 
Meschede, 05.10.2023 
 
 
Jürgen Bartholme 
Geschäftsführer  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Hochsauerlandwasser GmbH 

 
Bekanntmachung 

 
über die Feststellung des Jahresabschlusses und dessen Ergebnisverwendung für das 

Geschäftsjahr 2022 der Hochsauerlandwasser GmbH 
 

In der Gesellschafterversammlung der Hochsauerlandwasser GmbH am Mittwoch, den 30. August 2023, 
wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrats der geprüfte Jahresabschluss 2022 mit einem Jahresüberschuss 
in Höhe von 287.177,72 € festgestellt und dem geprüften Lagebericht 2022 zugestimmt.  Sowohl dem 
Aufsichtsrat als auch den Geschäftsführern wurde Entlastung erteilt.  Einstimmig wurde beschlossen, aus 
dem bestehenden Gewinnvortrag am 29.09.2023 einen Betrag in Höhe von 120 T€ an die Gesellschafter 
auszuschütten; die Aufteilung der Ausschüttung erfolgt entsprechend der Beteiligung am Stammkapital  
 
 

Bekanntmachung 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 

An die Hochsauerlandwasser GmbH, Meschede 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 

Prüfungsurteile 
 

Wir haben den Jahresabschluss der Hochsauerlandwasser GmbH, Meschede, – bestehend aus 
der Bilanz zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung 
der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den 
Lagebericht der Hochsauerlandwasser GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 
31. Dezember 2022 geprüft. 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den 

deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechen- des Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft 
zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 und 

o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit 
dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen 
gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 

 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung 
mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
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deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres 
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit 
diesen Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und 
geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum 
Lagebericht zu dienen. 

 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und 
den Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der 
den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und 
dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen 
Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den 
deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um 
die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu 
beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit 
der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus 
sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern die nicht tatsächlichen oder 
rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, 
der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen 
und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 
Vorschriften zu ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im 
Lagebericht erbringen zu können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der 
Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 

 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts 

 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss 
als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen 
Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie 
mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen 
gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 
zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine 
in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als 
wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder 
insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
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Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische 
Grundhaltung. Darüber hinaus 
 
o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 

unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, 
planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie 
erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für 
unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen 
nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können, 

o gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses 
relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten 
Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den 
gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben, 

o beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen 
Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

o ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob 
eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten 
besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu 
machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil 
zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum 
Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige 
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann, 

o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des 
Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die 
zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-
, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt, 

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft, 

o führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender 
geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den 
zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten 
bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der 
zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil 
zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrundeliegenden Annahmen 
geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige 
Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen. 
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Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten 
Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung 
feststellen.“ 

 
Bielefeld, den 05. Juli 2023 

 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft         
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Cebulla   Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 

Bekanntmachung 
 

über die Auslegung des Jahresabschlusses und des Lageberichts für das Geschäftsjahr 2022 der 
Hochsauerlandwasser GmbH 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wurden im elektronischen 
Bundesanzeiger veröffentlicht und liegen in der Zeit vom 01. Dezember 2023 bis zum 28. Februar  2024 im 
Verwaltungsgebäude der Hochsauerlandwasser GmbH in 59872 Meschede, Auf´m Brinke 11, öffentlich zur 
Einsichtnahme aus. Ansprechpartner ist Herr Udo Lang.  
_________________________________________________________________________________ 

 
HochsauerlandEnergie GmbH 

 
Bekanntmachung 

 
über die Feststellung des Jahresabschlusses und dessen Ergebnisverwendung für das 

Geschäftsjahr 2022 der HochsauerlandEnergie GmbH 
 
In der Gesellschafterversammlung der HochsauerlandEnergie GmbH am Donnerstag, den 07. August 2023, 
wurde auf Empfehlung des Aufsichtsrats der geprüfte Jahresabschluss 2022 festgestellt und dem geprüften 
Lagebericht 2022 zugestimmt. Sowohl dem Aufsichtsrat als auch den Geschäftsführern wurde Entlastung 
erteilt. Es wurde beschlossen, aus dem Bilanzgewinn 2022 (3.803.213,36 €) eine Ausschüttung in Höhe von 
1.080.000,00 € am 31. August 2023 an die Gesellschafter zu tätigen und den verbleibenden Rest auf neue 
Rechnung vorzutragen. 

 
 

Bekanntmachung 
 

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS 
 
An die HochsauerlandEnergie GmbH, Meschede 
 
Vermerk über die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben den Jahresabschluss der HochsauerlandEnergie GmbH, Meschede, – bestehend aus der Bilanz 
zum 31. Dezember 2022 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und 
Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der HochsauerlandEnergie 
GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. 
 
Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse 
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o entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2022 sowie ihrer 
Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 und 

o vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der 
Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 

 
Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die 
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat. 
 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB 
unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze 
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und 
Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses 
und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem 
Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen 
Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen 
Anforderungen erfüllt. 
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um 
als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen. 
 
Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den 
Lagebericht 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen 
handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den 
tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft 
vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in 
Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt 
haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist. 
Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit 
der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die 
Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern die nicht 
tatsächlichen oder rechtlichen Gegebenheiten entgegenstehen. 
Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem 
Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und 
Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung 
eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu 
ermöglichen und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu 
können. 
Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft 
zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. 
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Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes 
frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der 
Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen 
in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der 
zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere 
Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in 
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten 
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche 
Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren 
und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln 
oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen. 
 
Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. 
Darüber hinaus 

o identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder 
unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen 
und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen 
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße 
betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 
irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten 
können, 

o gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten 
internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen 
und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen 
angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 
Systeme der Gesellschaft abzugeben, 

o beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten 
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern 
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben, 

o ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen 
Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine 
wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die 
dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu 
modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum 
unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder 
Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre 
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann, 

o beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses 
einschließlich der Angaben sowie, ob der Jahresabschluss die zugrundeliegenden 
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
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Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der 
Gesellschaft vermittelt, 

o beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine 
Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft, 

o führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten 
zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben 
von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und 
beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 
Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie 
zu den zugrundeliegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten 
Angaben abweichen. 

 

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die 
Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im 
internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen. 
 
Sonstige gesetzliche und andere rechtliche Anforderungen 
 
Vermerk über die Prüfung der Einhaltung der Rechnungslegungspflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG 
 
Prüfungsurteile 
 
Wir haben die Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die 
Tätigkeiten nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 
bis zum 31. Dezember 2022 geprüft. Darüber hinaus haben wir den Tätigkeitsabschluss für die Tätigkeiten 
Gas- und Stromverteilung – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2022, der Gewinn- und 
Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022 einschließlich der 
Angaben zu den Regeln, nach denen die Gegenstände des Aktiv- und Passivvermögens sowie die 
Aufwendungen und Erträge den gemäß § 6b Abs. 3 Satz 1 bis 4 EnWG geführten Konten zugeordnet worden 
sind sowie aus dem Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022 – geprüft. 
Nach unserer Beurteilung 
o wurden die Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG, wonach für die Tätigkeiten 

nach § 6b Abs. 3 EnWG getrennte Konten zu führen sind, für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 
zum 31. Dezember 2022 in allen wesentlichen Belangen erfüllt und 

o entspricht der beigefügte Tätigkeitsabschluss in allen wesentlichen Belangen den Vorschriften des 
§ 6b Abs. 3 EnWG. 

 
Grundlage für die Prüfungsurteile 
 
Wir haben unsere Prüfung nach § 6b Abs. 5 EnWG unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer 
(IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere 
Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des 
Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG“ 
sowie im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des 
Lageberichts“ weitergehend beschrieben. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 
Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile hierzu zu 
dienen. 
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Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für die Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG 
 
Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Einhaltung der Pflichten nach § 6b Abs. 3 EnWG sowie 
für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er zur Einhaltung dieser Pflichten als notwendig 
erachtet hat 
 
Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung der Einhaltung der Pflichten zur Rech- nungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG 
 
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die Pflichten zur Rech- nungslegung 
nach § 6b Abs. 3 EnWG in allen wesentlichen Belangen erfüllt wurden sowie einen Vermerk zu erteilen, der 
unsere Prüfungsurteile zur Einhaltung der Pflichten zur Rechnungslegung nach § 6b Abs. 3 EnWG beinhaltet. 
Die Prüfung umfasst die Beurteilung, ob die Wertansätze und die Zuordnung der Konten nach § 6b Abs. 3 
EnWG sachgerecht und nachvollziehbar erfolgt sind und der Grundsatz der Stetigkeit beachtet wurde. 
Bielefeld, den 05. Juli 2023 
 
DR. RÖHRICHT – DR. SCHILLEN GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft         
Steuerberatungsgesellschaft 
 
Cebulla   Heidbrink 
Wirtschaftsprüfer Wirtschaftsprüfer 
 
 

Bekanntmachung 
 

über die Auslegung des Jahresabschlusses 2022 und des Lageberichts 2022 der HochsauerlandEnergie 
GmbH 

 
Der Jahresabschluss und der Lagebericht wurden im elektronischen Bundesanzeiger veröffentlicht und 
liegen in der Zeit vom 15. Dezember 2023 bis zum 28. Februar 2024 im Verwaltungsgebäude der 
Hochsauerlandwasser GmbH, Auf´m Brinke 11 in 59872 Meschede öffentlich aus. Ansprechpartner ist Herr 
Dominik Gehlen.  
_____________________________________________________________________________________ 
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